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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Geltungsbereich, Vertragsschluss  
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle mit der Werbeagentur Mellinger-Design und 
seinem Auftraggeber abgeschlossenen Verträge. 

Die Geschäftsbedingungen sind vereinbart, wenn der Auftraggeber ihnen nicht unverzüglich nach dem 
Zugang widerspricht. Der Widerspruch ist als solcher zu kennzeichnen und gesondert gegenüber dem 
Auftragnehmer geltend zu machen. Soweit kein Widerspruch erfolgt, wird die ausschließliche Geltung 
der Bedingungen anerkannt. 

Abweichungen hiervon, insbesondere entgegenstehende Einkaufsbedingungen der Käufer, sind für 
uns nur dann verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich und schriftlich anerkannt werden. Dies gilt 
auch dann, wenn wir den Einkaufsbedingungen des Käufers nicht widersprechen. 

2. Angebote und Preise 
2.1 Die Angebote sind freibleibend und auch für Nachbestellungen nicht verbindlich.  
Für uns ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Mündliche Absprachen und 
Nebenabreden bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Es gelten unsere zum Zeitpunkt der 
Lieferung gültigen Listenpreise. 

2.2 Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten die Preise des Auftragnehmers ab 
Werk und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Kosten für Verpackung, Porto, Fracht, 
Versicherung und sonstige Versandkosten werden gesondert in Rechnung gestellt. 

2.3 Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das umseitig genannte Konto zu erfolgen. Der 
Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig. 

2.4 Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 10 Tagen nach Lieferung zu 
zahlen. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Diskontsatz der 
Deutschen Bundesbank zu zahlen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt 
vorbehalten. 

2.5 Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen wegen 
veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 Monate oder später nach 
Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten. 

3. Überlassene Unterlagen  
An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Auftraggeber überlassenen Unterlagen, wie 
z. B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese 
Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dazu dem 
Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Auftraggebers 
nicht innerhalb der Frist von 2 Wochen annehmen, sind diese Unterlagen uns unverzüglich 
zurückzusenden.  

4. Gestaltungsfreiheit und Vorlagen 
4.1. Im Rahmen des übernommenen Auftrages besteht Gestaltungsfreiheit. Reklamationen 
hinsichtlich der künstlerischen Gestaltung sind ausgeschlossen. Wünscht der Auftraggeber während 
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oder nach der Produktion Änderungen, so hat er die Mehrkosten zu tragen. Der Auftragnehmer behält 
den Vergütungsanspruch für bereits begonnene Arbeiten. 

4.2. Verzögert sich die Durchführung des Auftrags aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten 
hat, so kann der Auftragnehmer eine angemessene Erhöhung der Vergütung verlangen. Bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit kann er auch Schadenersatzansprüche geltend machen. Die 
Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt davon unberührt. 

4.3. Der Auftraggeber versichert, dass er zur Verwendung aller dem Auftragnehmer übergebenen 
Vorlagen berechtigt ist. Sollte er entgegen dieser Versicherung nicht zur Verwendung berechtigt sein, 
stellt der Auftraggeber den Auftragnehmer von allen Ersatzansprüchen Dritter frei. 

5. Lieferung 
5.1 Der Versand erfolgt grundsätzlich auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers. 
Handelsübliche Abweichungen in Mengen, Maßen, Färbung und Gewichten sind zulässig und 
berechtigen den Käufer nicht zu Beanstandungen.  

5.2 Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns unvermeidbare Mehr- oder Minderlieferungen bis 10% 
vor. Die für Sonderanfertigungen erforderlichen Mindestmengen werden von Fall zu Fall festgelegt.  

5.3 Unsere Empfehlungen für den Einsatz der gelieferten Ware sind unverbindlich. Sie sind zwar das 
Ergebnis sorgfältiger Prüfungen, können jedoch bei der Vielseitigkeit der Anwendung und der 
Arbeitsweise nur als Richtlinie dienen. Vor Beginn der Weiterverarbeitung hat der Auftraggeber sich 
davon zu überzeugen, ob die gelieferte Ware für den vorbestimmten Verwendungszweck geeignet ist. 
Dies gilt sinngemäß auch für alle Lieferungen aus dem Bereich Dienstleistungen. 

6. Lieferzeit 
6.1 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße 
Erfüllung der Verpflichtungen des Auftraggebers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages 
bleibt vorbehalten. 

6.2 Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich 
etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 
Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder 
einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Auftraggeber über, in dem 
dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 

6.3 Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Auftraggebers wegen eines Lieferverzuges 
bleiben unberührt.  

7. Gefahrübergang bei Versendung 
7.1 Wird die Ware auf Wunsch des Auftraggebers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an 
den Auftraggeber, spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers, die Gefahr des zufälligen Untergangs 
oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Auftraggeber über. Dies gilt unabhängig 
davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt. 

7.2 Der Gefahrübergang tritt auch dann ein, wenn der Auftraggeber den Versand der bereits 
bereitgestellten Ware verzögert. Bei Annahmeverzug erfolgt ein Einlagern der Ware auf Kosten des 
Auftraggebers. Der Versand erfolgt ohne Gewähr für die preiswerteste Versandart. 
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8. Gewährleistung und Mängelrüge 
8.1 Gewährleistungsrechte des Auftraggebers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.  

8.2 Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten 
Ware bei unserem Auftraggeber. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung 
einzuholen.  

8.3 Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits 
zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter 
Mängelrüge, nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit 
zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von 
vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt   

8.4 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller unbeschadet etwaiger 
Schadensersatzansprüche vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.  

8.5 Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 
Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung 
oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder 
nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter 
Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die 
nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Auftraggeber oder Dritten unsachgemäß 
Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls 
keine Mängelansprüche.  

8.6 Ansprüche des Auftraggebers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, 
soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen 
anderen Ort als die Niederlassung des Auftraggebers verbracht worden ist, es sei denn, die 
Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.  

9. Beanstandungen 
9.1 Beanstandungen irgendwelcher Art können nur berücksichtigt werden, wenn sie bei erkennbaren 
Mängeln innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware und bei versteckten Mängeln unverzüglich, 
spätestens 14 Tage nach Entdeckung schriftlich gemeldet werden.  

9.2 Wir beseitigen innerhalb von 6 Wochen ab Lieferung Sachmängel, die vom Auftraggeber 
unverzüglich unter Hergabe aller zweckdienlichen Informationen gemeldet werden. Unsere 
Verpflichtung beschränkt sich auf die kostenlose Nachbesserung oder den Austausch der schadhaften 
Teile nach unserer Wahl binnen angemessener Frist. Der Auftraggeber hat die beanstandete 
Lieferung oder Leistung in Originalverpackung anzuliefern und wieder abzuholen, sofern die 
Rücksendung nicht durch uns erfolgt.  

9.3 Beseitigen wir die berechtigte Beanstandung nicht oder bleiben wiederholte 
Nachbesserungsversuche erfolglos, hat der Auftraggeber das Recht, die Vergütung entsprechend der 
gesetzlichen Regelung herabzusetzen oder den Vertrag rückgängig zu machen. 

9.4 Weitergehende oder andere Ansprüche des Auftraggebers gegen uns sind ausgeschlossen; 
insbesondere Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem Vertragsgegenstand selbst 
entstanden sind. Dies gilt nicht, soweit wir in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder des 
Fehlens zugesicherter Eigenschaften haften. Schadenersatz aus Unmöglichkeit der Leistung, aus 
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positiver Vertragsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung sind 
sowohl gegen uns als auch gegen unsere Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, 
soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. 

10. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht 
Gegenforderungen berechtigen den Auftraggeber nur dann zur Aufrechnung, wenn sie unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt sind. Ein Zurückhaltungsrecht steht dem Auftraggeber nur wegen 
Ansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis zu, wenn diese unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind. 

11. Eigentumsvorbehalt 
11.1 Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung 
sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, 
auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache 
zurückzunehmen, wenn der Auftraggeber sich vertragswidrig verhält.  

11.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die 
Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen 
Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. 

11.3. An Entwürfen und Reinzeichungen werden nur Nutzungsrechte eingeräumt, nicht jedoch 
Eigentumsrechte übertragen. 

11.4. Die Originale sind daher nach angemessener Frist unbeschädigt zurückzugeben, falls nicht 
ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen wurde. Bei Beschädigung oder Verlust hat der 
Auftraggeber die Kosten zu ersetzen, die zur Wiederherstellung der Originale notwendig sind. Die 
Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt unberührt. 

11.5. Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, Dateien oder Layouts, die im Computer erstellt wurden, 
an den Auftraggeber herauszugeben. Wünscht der Auftraggeber die Herausgabe von Computerdaten, 
so ist dies gesondert zu vereinbaren und zu vergüten. Hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber 
Computerdateien zur Verfügung gestellt, dürfen diese nur mit vorheriger Zustimmung des 
Auftragnehmers geändert werden. 

12. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand 
12.1 Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 

 12.2 Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag 
ist unser Geschäftssitz, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. 

13. Schlussvorschriften 
13.1 Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen 
werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 

13.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke 
enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, 
anstelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt, bzw. diese Lücke ausfüllt. 
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Wir weisen darauf hin, dass wir personenbezogene Daten nur in Übereinstimmung mit der 
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
verarbeiten. 

 
Letzte Aktualisierung: 10. Mai 2020 


